
Eckpunkte zur Ausbildungsreform 
in Gesundheitsfachberufen

Hervorgegangen ist die Arbeits-

gruppe aus einem regelmäßigen

Gesprächskreis des Bereichs Be-

rufspolitik mit verschiedenen Be-

rufsverbänden der Arbeitsgemein-

schaft Medizinalfachberufe (AG

MFA), der sich vorrangig mit tarif-

politischen Fragen beschäftigte.

Da offensichtlich ein Zusammen-

hang zwischen Qualifikation und

Eingruppierung besteht, wurden

auch immer wieder Fragen von

Aus- und Weiterbildung und

Hochschulausbildung angespro-

chen.

Bei einem Treffen mit der bei

den beteiligten Berufsverbänden

für Berufsbildungsfragen zuständi-

gen AG MTG (Arbeitsgemeinschaft

Medizinalfachberufe in der Thera-

pie und Geburtshilfe) im Jahre

2012, an dem auch Vertreterinnen

von Schulen und Hochschulen teil-

nahmen, wurde vereinbart, ge-

meinsame Eckpunkte für eine

Reform der Berufsgesetze zu ent-

wickeln. 

Der Reformbedarf ist angesichts

der Unterschiedlichkeit in der Aus-

gestaltung der Ausbildungsvor-

schriften für die »anderen als ärzt-

lichen Heilberufe« unschwer zu

erkennen. Während bei Hebam-

men und Pflegeberufen Ausbil-

dungsvergütungen zu zahlen sind,

werden insbesondere bei den

therapeutischen Berufen oft noch

Schulgelder erhoben. Ausbildungs-

ziele sind unzureichend oder gar

nicht formuliert, Anforderungen

an die Qualifikation von Lehr- und

Leitungskräften fehlen und die

Praxiseinsätze sind weitgehend

ungeregelt. In den letzten Jahren

wurden auf der Grundlage von

Modellversuchsklauseln in einigen

Berufsgesetzen Hochschulstudien-

gänge entwickelt, über deren Fort-

setzung bzw. Überführung in die

Regelausbildung demnächst zu

entscheiden ist. 

Veränderungen im Gesundheits-

wesen, die u.a. in einer Diskussion

um die selbstständige Ausübung

der Heilkunde durch andere als

ärztliche Heilberufe ihren Aus-

druck findet, und aktuelle Ent-

wicklungen im Berufsbildungs-

system sind weitere Indikatoren,

die eine Reform der Ausbildungs-

gänge geboten erscheinen lassen. 

Dazu zählen auch die rasante

Entwicklung dualer Studiengänge

oder die Einstufungen im Europäi-

schen und Deutschen Qualifika-

tionsrahmen und daraus folgende

Anforderungen an Kompetenzbe-

schreibungen in den Ausbildungs-

vorschriften 

Unterschiedliche Sichtweisen

und Interessenlagen

Berufsverbände, Schulen des

Gesundheitswesens, Hochschulen

und Gewerkschaften haben tradi-

tionell unterschiedliche Sichtwei-

sen und Interessenlagen in Fragen

der Berufsbildung der Gesund-

heitsberufe. Die Herausforderung

in dieser gemischt zusammen-

gesetzten Arbeitsgruppe bestand

daher darin, Verständnis für die

jeweils andere Position zu ent-

wickeln und den Kern an gemein-

samen Interessen und Einschät-

zungen herauszuarbeiten. Dabei

stellte sich schnell heraus, dass

nicht alle zunächst beteiligten Be-

rufsverbände bereit waren, sich

auf diesen Prozess einzulassen.

Befürchtungen, der beginnende

Akademisierungsprozess oder das

Gesetzgebungsvorhaben zur Ver-

einheitlichung der Ausbildung in

den Pflegeberufen könnten beein-

trächtigt werden, spielten dabei

eine Rolle. Auch eine mögliche

Orientierung an den Strukturmerk-

malen des dualen Systems der Be-

rufsbildung wurde vereinzelt mit

Sorge betrachtet.

Arbeitsgruppe »Berufsbildung

in den Heilberufen«

Nach einem gemeinsamen

Workshop zum DQR von AG MTG,

Hochschulverband Gesundheits-

fachberufe (HVG) und ver.di wurde

dann eine Arbeitsgruppe »Berufs-

bildung in den Heilberufen« gebil-

det, die im Sommer 2013 zu

einem ersten Treffen zusammen-

trat. Vereinbart wurde, sich auf

die therapeutischen Berufe zu

konzentrieren und dabei die ande-

ren Heilberufe, die nicht regelhaft

an Hochschulen ausgebildet wer-

den, mit zu denken. Im Mittel-

punkt der Beratungen sollten

Überlegungen zur Entwicklung

einheitlicher Standards in der Aus-

bildungsqualität stehen.

In einem sehr konstruktiven Dis-

kussionsprozess wurden neun Eck-

punkte (EP) zu folgenden Themen

entwickelt: die Schaffung eines
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Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertrete-

rinnen und Vertretern von Berufs-, Schul- und

Hochschulverbänden und ver.di hat ein Konsens-

papier erarbeitet, das zentrale Eckpunkte zu

einer Reform der Berufsgesetze der Gesund-

heitsfachberufe und zur Verbesserung der Aus-

bildungsqualität enthält.



Gesetzes über die Berufszulassung

und die Berufsbildung der Heil-

berufe als allgemeiner Rahmen 

(EP 1), kompetenzorientiert formu-

lierte Ausbildungsziele für den

jeweiligen Beruf (EP 2), Qualitäts-

sicherung in Ausbildung und Stu-

dium (EP 3), Vorgaben zur Qualität

der praktischen Ausbildung (EP 4),

Orientierung der Qualifikation der

Lehrkräfte an den im Berufsbil-

dungssystem üblichen Standards

(EP 5), Regelungen zur Finanzie-

rung der Ausbildung, die sich am

Grundsatz der Kostenfreiheit für

Auszubildende und Studierende

orientieren (EP 6), Mitbestimmung

der Lernenden (EP 7), Verbesse-

rung der Durchlässigkeit der Bil-

dungswege (EP 8) und schließlich

Forderungen nach einer Verstär-

kung der Berufsbildungsforschung

speziell bezogen auf die Gesund-

heitsfachberufe (EP 9), die auf

Grund ihrer Sonderstellung im

Berufsbildungssystem noch weit-

gehend vernachlässigt wird. 

Konsenspapier 

Der erste Entwurf eines Diskus-

sionspapiers wurde im Herbst

2014 auf einer gut besuchten

Fachtagung in der Wannseeschule

mit der interessierten Fachöffent-

lichkeit diskutiert und in Work-

shops vertiefend erörtert. An der

Arbeitsgruppe nicht beteiligte Ver-

bände wurden eingeladen sich an

der Diskussion zu beteiligen und

um Stellungnahmen gebeten.

Die Stellungnahmen fielen sehr

unterschiedlich aus. Sie reichten

von völliger Ablehnung des Vor-

habens über konstruktive Verbes-

serungsvorschläge zu einzelnen

Formulierungen bis hin zu unein-

geschränkter Zustimmung. 

Die Ergebnisse der Workshops,

die schriftlich eingegangenen Stel-

lungnahmen und Ergebnisse wei-

terer Tagungen (z.B. HVG im Mai

2015), bei denen das Diskussions-

papier vorgestellt worden war,

wurden von der Arbeitsgruppe

aufgegriffen und bei den weiteren

Beratungen berücksichtigt.

Bei den seit Oktober 2015 in der

Endfassung vorliegenden »Eck-

punkten zur Ausbildungsreform in

den Gesundheitsfachberufen (Heil-

berufe)« handelt es sich um ein

Konsenspapier, dessen besonderer

Wert in der Verständigung auf ge-

meinsame Positionen in wichtigen

Fragen der Ausbildungsqualität

besteht. Damit werden Impulse für

die weitere Diskussion gesetzt 

und Orientierungspunkte für die

dringend notwendigen Reform-

prozesse angeboten. �

Gerd Dielmann
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Die »Eckpunkte zur Ausbildungsreform in den Gesundheitsfachberufen (Heilberufe) – Diskussionspapier der Arbeitsgruppe ›Berufsbildung 

in den Heilberufen‹ zur Entwicklung einer homogen(er)en Struktur und zur Qualitätssicherung der Berufsausbildung in den Heilberufen 

(Oktober 2015)« (13 Seiten) gibt es als PDF zum Download unter https://gesundheit-soziales.verdi.de/berufe/gesundheitsfachberufe


